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903/A XXVI. GP - Textgegenüberstellung zum Initiativantrag 
der Abgeordneten Douglas Hoyos-Trauttmansdorff, 

Kolleginnen und Kollegen 
 

 
Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 12.06.2019 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 12.06.2019 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 

 Bundesverfassungsgesetz, mit dem das Bundes-
Verfassungsgesetz (B-VG), BGBl. Nr.1/1930, 
zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I 
Nr. 14/2019, geändert wird 

 

 Der Nationalrat hat beschlossen:  

Link zur tagesaktuellen RIS-Fassung 

(dort kann auch nach Fassungen mit anderen Stichtagen 
gesucht werden) 

Bundesverfassungsgesetz, mit dem das Bundes-
Verfassungsgesetz (B-VG), BGBl. Nr.1/1930, zuletzt 
geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 14/2019, 
wird wie folgt geändert: 

 

 Art. 113 des Bundes-Verfassungsgesetzes wird wie 
folgt geändert: 

 

 1. Art. 113 Abs. 6 lautet:  

(6) An der Spitze der Bildungsdirektion steht der 
Bildungsdirektor. Der zuständige Bundesminister bestellt 
den Bildungsdirektor im Einvernehmen mit dem 
Landeshauptmann auf dessen Vorschlag. Die Bestellung 
des Bildungsdirektors ist auf fünf Jahre befristet. 
Wiederbestellungen sind zulässig. Kommt kein 
Einvernehmen zustande, kann der Landeshauptmann 
vorläufig eine Person mit der Funktion des 
Bildungsdirektors betrauen. Nähere Bestimmungen trifft 
das Bundesgesetz gemäß Abs. 10. 

 

„(6) An der Spitze der Bildungsdirektion steht der 
Bildungsdirektor. Der zuständige Bundesminister bestellt 
den Bildungsdirektor im Einvernehmen mit dem 
Landeshauptmann auf dessen Vorschlag. Die Bestellung 
des Bildungsdirektors ist auf fünf Jahre befristet. 
Wiederbestellungen sind zulässig. Kommt kein 
Einvernehmen zustande, kann der zuständige 
Bundesminister vorläufig eine Person mit der Funktion 
des Bildungsdirektors betrauen. Nähere Bestimmungen 
trifft das Bundesgesetz gemäß Abs. 10.“ 

(6) An der Spitze der Bildungsdirektion steht der 
Bildungsdirektor. Der zuständige Bundesminister bestellt 
den Bildungsdirektor im Einvernehmen mit dem 
Landeshauptmann auf dessen Vorschlag. Die Bestellung 
des Bildungsdirektors ist auf fünf Jahre befristet. 
Wiederbestellungen sind zulässig. Kommt kein 
Einvernehmen zustande, kann der 
Landeshauptmannzuständige Bundesminister vorläufig 
eine Person mit der Funktion des Bildungsdirektors 
betrauen. Nähere Bestimmungen trifft das Bundesgesetz 
gemäß Abs. 10. 

 2. Art. 113 Abs. 8 entfällt.  

(8) Durch Landesgesetz kann vorgesehen werden, 
dass der Landeshauptmann der Bildungsdirektion als 

 (8) Durch Landesgesetz kann vorgesehen werden, 
dass der Landeshauptmann der Bildungsdirektion als 
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Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 12.06.2019 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 12.06.2019 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 
Präsident vorsteht. Der Landeshauptmann kann in 
diesem Fall das in Betracht kommende Mitglied der 
Landesregierung durch Verordnung mit der Ausübung 
dieser Funktion betrauen. Sieht ein Landesgesetz einen 
Präsidenten vor, gilt Abs. 7 für den Präsidenten. In einem 
solchen Fall ist der Bildungsdirektor an die Weisungen 
des Präsidenten gebunden. Weisungen des zuständigen 
Bundesministers bzw. der Landesregierung (oder eines 
einzelnen Mitgliedes derselben) können auch unmittelbar 
an den Bildungsdirektor gerichtet werden. Der Präsident 
hat Weisungen an den Bildungsdirektor in 
Angelegenheiten der Bundesvollziehung unverzüglich 
dem zuständigen Bundesminister zur Kenntnis zu 
bringen. 

 

Präsident vorsteht. Der Landeshauptmann kann in 
diesem Fall das in Betracht kommende Mitglied der 
Landesregierung durch Verordnung mit der Ausübung 
dieser Funktion betrauen. Sieht ein Landesgesetz einen 
Präsidenten vor, gilt Abs. 7 für den Präsidenten. In 
einem solchen Fall ist der Bildungsdirektor an die 
Weisungen des Präsidenten gebunden. Weisungen des 
zuständigen Bundesministers bzw. der Landesregierung 
(oder eines einzelnen Mitgliedes derselben) können auch 
unmittelbar an den Bildungsdirektor gerichtet werden. 
Der Präsident hat Weisungen an den Bildungsdirektor in 
Angelegenheiten der Bundesvollziehung unverzüglich 
dem zuständigen Bundesminister zur Kenntnis zu 
bringen. 

 

 3. In Art. 113 Abs. 10 entfällt der letzte Satz.  

(10) Die näheren Bestimmungen über die 
Einrichtung, die Organisation und die Kundmachung von 
Verordnungen der Bildungsdirektion einschließlich der 
Anforderungen an die persönliche und fachliche Eignung 
des Bildungsdirektors sowie dessen Bestellung werden 
durch Bundesgesetz getroffen. Dieses Bundesgesetz 
kann vorsehen, dass der zuständige Bundesminister in 
einzelnen Angelegenheiten das Einvernehmen mit der 
Landesregierung (oder einem einzelnen Mitglied 
derselben) herzustellen hat. Der Bund hat den Ländern 
Gelegenheit zu geben, an der Vorbereitung solcher 
Gesetzesvorhaben mitzuwirken; das Gesetz darf nur mit 
Zustimmung der Länder kundgemacht werden. 

 (10) Die näheren Bestimmungen über die 
Einrichtung, die Organisation und die Kundmachung von 
Verordnungen der Bildungsdirektion einschließlich der 
Anforderungen an die persönliche und fachliche Eignung 
des Bildungsdirektors sowie dessen Bestellung werden 
durch Bundesgesetz getroffen. Dieses Bundesgesetz 
kann vorsehen, dass der zuständige Bundesminister in 
einzelnen Angelegenheiten das Einvernehmen mit der 
Landesregierung (oder einem einzelnen Mitglied 
derselben) herzustellen hat. Der Bund hat den Ländern 
Gelegenheit zu geben, an der Vorbereitung solcher 
Gesetzesvorhaben mitzuwirken; das Gesetz darf nur mit 
Zustimmung der Länder kundgemacht werden. 
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